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rT- S10S d'\'r ~('il;lr:en zu den Stpnogr"phi!;c1H'~ Pro!0kolTen cl!'!: Nationalrates 

DER BUNDESMINISTER 
FOR LANDESVERTEIDIGUNG 

XIV. Gcsetzg~b~ngsperiode . -

Zahl 10 072/251-1.1/79 

Vollzug der Wehrgesetznovelle 1977; 
Anfrage der Abgeordneten Dr. NEISSER 
und Genossen an den Rundesmjnister 
für Landesverteidigung, Nr •. 2475/J 

Herrn 
Präsidenten des Nationalrates 

Parlament 
1010 Wien 

:?,t1't5 lAB 

,979 -05- 1 5 
zu 2J{"f5IJ 

In Beantwortung der seitens der Abgeordneten 
zum Nationalrat Dr. NEISSER und Genossen am 
16. März 1979 an mich gerichteten Anfr~ge 
Nr. 2475/J, betreffend Vollzug der Wehreesetz
novelle 1977, beehre ich mich folgendes mitzu
teilen: 

Zu 1: 

Der Gesarntbedarf an Reservekaderpersonal be
trägt nach der Planung für das Jahr 1986, die 
von einer Größenordnung von 186.000 Mann aus
~eht, ca. 2Q.600 Mann. 

Zu 2: 

Um die erwähnte Zielvorstellune des Jahres 1986 
zu erreichen, ist es notwendie, im Jahresdurch
schnitt ca. 3.700 Wehrpflichtige jeweils neu 
der Ausbildung für die erforderlichen Kader
funktionen zuzuführen. 
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~u 3: 

Im Jahre 1977 wurden für eine Kaderfunktion tm 
Reserveheer insgesamt 2.298 Wehrpflichtige aus
gebildet. 

Zu 4: 

Im Jahre 1978 wurden für eine Kaderfunktion im 
Reserveheer insgesamt 3.694 Wehrpflichtige aus
gebildet. 

Zu 5: 

Im Jahre 1977 wurden insgesamt 1.140 Wehrpflich
tige für eine vorbereitende Kaderausbildung 
herangezogen, hievon 

a) auf Grund freiwilliger Meldung: 410, 

b) zwangsweise: 730. 

Zu 6: 

Im Jahre 1978 wurden insgesamt 2.307 Wehrpflich
tige für eine vorbereitende Kaderausbildung 
herangezogen, hievon 

a) auf Grund freiwilliger Meldung: 1.423, 

b) zwangsweise: 884. 

Zu 7: 

Nein. 

Zu 8: 

Eine Beantwortung dieser Frage erübrigt. sich im 
Hinblick auf die Antwort zu Frage 7. 
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Zu 9.1. 

Da der Zentralausschuß seine endeültige Meinung 
zur Umgljederung in die neuen Verbände (Land
wehrstammregimenter) erst auf Grund eines nach 
einem halben Jahr zu erstellenden Erfahrungs
berichtes abgeben wird, den Ergebnissen dieses 
Erfahrungsberichtes aber nicht vorgegriffen wer

den sollte, habe ich michveranlaßt gesehen 
festzulegen, daß vorerst von der Erlassung von 
Auswahlbescheiden Abstand genommen wirdo 

Zu 10 und .11: 

Ausgehend von der Annahme, daß die Anfragesteller 

unter "Verfügbarkeit des Reservekaderpersonals bei 

Truppenübungen und Kaderübungen" den Anteil jener 

dem Reservekader zugehörigen Wehrpflichti.gen 
meinen, die die Übungen, zu denen sie einberufen 

wurden, angetreten haben, betrug die "Verfügbarkeit" 

im Jahre 1977 68 9 9 % und im Jahre 1978 71,8 %. 

Zu 12: 

Folgende, schlagwortartig dargestellte Vorkehrungen 
sollen im Sinne der eingar..gs genannten Zielvorstel
ltmg eine effektive Kaderplanung gewährleisten: 

- FestleGunB der ~ehrpflichtigenkontin~ente 
bis zum Einberufungstermin Oktober 1980 einschließ
lich (unter Berücksichtigung der von der Truppe ge
meldeten Erfordernisse); 

- Vorauswahl der für eine Kaderfunktion voraus
sichtlich geeigneten Wehrpflicbtip,en im Stel
lungsverfahren; 

L. 
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Auswahl der Anwärter für eine Reservekaderfunk
tion nach vier Kriterien (psychologischer Test, 
kBrperliche Eignung 9 Bewährung in der Allgemei
nen Grundwehrdienstausbildung,pers5nliche Eig
nung) nach Antritt des Grundwehrdienstes; 

- Ausbildung dieses Heservekaderper;~onals w[jhrend 
des Grundwehrdienstes (vorbereitende Kaderaus
bildung) ; 

- Verschiedene organisatorische Vorkehrungen ~ur 
personellen Ergänzung des Reserveheeres (Niob-Be
orderuneen; sonstige pernonelle Stquerunesrege
lungen); 

- Weisungen zur Sicherstellung einer zweckent
sprechenden Rythmik der KaderUbun~en (im ersten 
Jahr nach dem Grundwehrdienst: 13'19 Tage Kader
übung; im zweiten Jahr 4/6 Tage Kaderlibung als 
Vorstaffelung von TruppenUbungen; im dritten 
Jahr 13/19 Tage Kaderübung uswo); 

- Vorinformation der Reservisten über das gesamte 
WaffenUbun~sproBramm jeweils bereits im Herbst 
für das kommende Jahr (ab de~ Jahre 1980). ' 

In diesem Zusammenhang ist allerdings auch darauf 
hinzuweisen 9 daß jene 'reile des Reservekaders , die 
noch vor dertlWehrrechtsnovelle 1971" ausgebildet 
wurden 9 nur mehr für einen verbältnismäßi~ kurzen 

Zeitraum fUr Übungen im Reserveheer ~ur Verfügung 
stehenQ Es besteht daher die Notwendigkeit 9 inner
halb der nächsten drei bis fUnf Jahre - abgesehen 
von der kontinuierlichen Kaderentwicklung - diesen 
Anteil des Reservekaders zu ersetzen. Sofern dies 
nicht zur G~i:nze dHrcfl eine Kader::lusbtld'Ung auf 
freiwillieer Basis möglich ist, wird es daher 
einer Heranziehung der für diesen Ersatz noch er
forderlichen Zahl von Wehrpflichtigen im Wege von 
Auswahlbescheiden bedürfen. Die diesbezUgljche 

Entwicklung wird ger:enwärtig durch das Bundesmini

sterium für Landesverteidif,ung gewissennaft ge
prüft, um die notwendigen Veranlassunr,en rechtzei
tig treffen zu können. 
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Zu 13: 

Eine Beantwortung dieser Frage erübrigt sich im, 
Hinblick auf die Antwort zu Frage 12. 

A. Mai 1979 

, 
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